
 

 
Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis 
Ordnungsamt 
Sachgebiet Ordnungsrecht 
Am Hoptbühl 2 
78048 Villingen-Schwenningen 

 
 

Antrag 
 
Auf Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes aus besonderem 
Anlass nach § 12 Gaststättengesetz 
 
Hinweis 
Eine Gestattung braucht nicht, wer alkoholfreie Getränke, unentgeltliche Kostproben und 
zubereitete Speisen verabreicht. 
 
Sollten Sie weitere Fragen zum Antrag haben, rufen Sie uns gerne an: 07721/913-7582 oder -7278 
 
Antragsteller 
 
Name, Vorname 
 
 
 
ggf. Bezeichnung der juristischen Person oder des nicht rechtsfähigen Vereins (bei mehreren Vertretern ist je ein Formular 
auszufüllen) 
 
 
 
Anschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 
 
 
 
Kontaktdaten der Antragstellerin/des Antragstellers (Telefon, Mobil, E-Mail) 
 
 
 
Geburtsdatum 
 

Geburtstort 
 

Staatsangehörigkeit 
 

Bei Ausländern: Aufenthaltserlaubnis erteilt durch 
 

gültig bis 

Ist ein Strafverfahren anhängig                                                                                                               ja       nein 
Ist ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig                                   ja       nein 
Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO anhängig                                                              ja       nein 

 
Inhalt der Gestattung 

Aus Anlass (z.B. Volksfest, Sportfest) 

 



 

 

Im Zeitraum (Datum und Uhrzeit) 

 

Tanzveranstaltungen sind vorgesehen                                                                                                      ja       nein 

Musikalische Darbietungen sind vorgesehen                                                                                              ja       nein 

Außerdem ist vorgesehen 

 

Räumliche Verhältnisse 
Ort (genaue Bezeichnung des Gebäudes bzw. Grundstückes, Lage, Anschrift) 

 

Name und Anschrift des Eigentümers des Anwesens 

 

Festzelt wird errichtet  

 ja                   nein 

 Baurechtl. Abnahme 
hierfür wird besonders 
beantragt 

Größe der Räume/Fläche in 
m² 

Anzahl der Sitzplätze 

Vorhandene Nebenräume (z.B. Toiletten, Anzahl eintragen) 

____Damenspültoiletten ____Herrenspültoiletten ____Personaltoiletten ____ Urinale mit __St. Becken 
oder 

____ Ifd.m. Rinne  ____Toilettenwagen 

Zum Ausschank alkoholischer und nichtalkoholischer Getränke      
  aller   folgender   

Zur Abgabe zubereiteter Speisen         
  aller   folgender 

Bescheinigung nach §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz besteht für  (alle Personen, die Speisen zubereiten und in 
Verkehr bringen) 

Schankanlage wird betrieben         ja  nein 

Schankanlage vorhanden und abgenommen       ja  nein 

Schankanlage wird installiert und vor Inbetriebnahme durch Sachkundige abgenommen   ja  nein 

Ist Gläserspüle mit 2 Becken und Trinkwasseranschluss eingerichtet?    ja  nein 
  

Erklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass die für die Bearbeitung dieses Antrages erforderlichen Behörden 
(Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Baurechts- und Naturschutzamt u.a.) über 
den Antrag mit den darin enthaltenen Angaben und dazugehörigen Unterlagen informiert werden, 
damit diese im Bedarfsfall eine Stellungahme abgeben können. 

_______________________                  ______________________________ 
Ort, Datum                Unterschrift 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Zur Bearbeitung des Gestattungsantrages benötigen wir folgende 
Unterlagen: 
 
 Pläne zum Veranstaltungsort (Lageplan und Grundriss bei Gebäuden) 

(Maßstab 1:100) 
 
 Ggf. Kopie vom Miet- oder Pachtvertrag, Überlassungserklärung für die 

Nutzfläche oder Eigentumsnachweis 
 
 Führungszeugnis (Belegart OG)  

Das Führungszeugnis ist beim Einwohnermeldeamt Ihres Wohnortes zu beantragen. Bitte 
achten Sie auf die vorgegebene Belegart und Zusendung an das Landratsamt  
Schwarzwald-Baar-Kreis – Ordnungsamt. 
 

 Gewerbezentralregisterauszug (Belegart 9)  
Der Gewerbezentralregisterauszug ist beim Einwohnermeldeamt Ihres Wohnortes zu 
beantragen. Bitte achten Sie auf die vorgegebene Belegart und Zusendung an das 
Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis – Ordnungsamt. 
 

 Bei juristischen Personen: Aktueller und vollständiger Auszug aus dem 
Handels- oder Vereinsregister 
 

 Belehrung gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG)  
Notwendig für die Personen, die für die Ausgabe der Lebensmittel beauftragt sind.  
Erhältlich beim Landratsamt, Gesundheitsamt, Tel. 07721/913-7190,  
E-Mail: landratsamt@lrasbk.de 
 

 Bei Nicht EU-Ausländern: Nachweis des Aufenthaltstitels / Kopie Pass 

 

Im Einzelfall kann die Anforderung weiterer Unterlagen erforderlich werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
der Gewerbebehörde gemäß Artikel 13 und 14 EU-DSGVO 
 
Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 geltenden europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) erhalten Sie die nachfolgenden Informationen zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.  
 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 
Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, vertreten durch den Landrat, 
Am Hoptbühl 2 in 78048 Villingen-Schwenningen 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 
Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Datenschutzbeauftragte, Am Hoptbühl 2, 
78048 Villingen-Schwenningen, Email: Datenschutz@lrasbk.de, Tel. 07721/913-0 
 
Datenerhebung, Erhebungszweck, Rechtsgrundlagen 
 
Für gewerberechtliche Entscheidungen oder insbesondere die Erteilung von 
gewerberechtlichen Erlaubnissen, ist die Erhebung von Daten erforderlich. Die 
Datenerhebung erfolgt bei dem Betroffenen. Die Art der zu erhebenden Daten ergibt sich 
aus § 11 Gewerbeordnung (GewO) und insbesondere aus § 30 GewO 
(Privatkrankenanstalten), 
§ 33i GewO (Spielhallen), § 35 GewO (Gewerbeuntersagung), §§ 55, 55a ff GewO 
(Reisegewerbe) sowie den §§ 64 ff GewO (Märkte, Messen, Ausstellungen…) und 
§§ 12, 13, 31 Gaststättengesetz (Gestattung, Gaststättenerlaubnis). 
 
Personenbezogene Daten werden auch bei anderen Stellen, wie 

• Meldebehörde (Meldedaten) 
• Finanzbehörde (Steuerrückstände) 
• Kreis- und Gemeindekasse (öffentlich-rechtliche Beitragsrückstände) 
• Kranken- und Rentenkasse (Sozialversicherungsrückstände) 
• Berufsgenossenschaft (Rückstände der gesetzlichen Unfallversicherung) 
• Amtsgerichte 

(Einträge ins Schuldnerverzeichnis, Vollstreckungsportal, Insolvenzgericht) 
• Handwerkskammer / Industrie- und Handelskammer 

(Information über Mitgliedschaften zu Kammern, Beitragsrückständen) 
• Sicherheitsbehörden wie Polizei, Bundesamt für Justiz, Staatsanwaltschaft 

(Information über die persönliche und gewerberechtliche Zuverlässigkeit) 
erhoben. 
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Datenübermittlung und manueller oder automatisierter Datenabgleich 
 
Persönliche Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an andere 
Stellen weitergegeben bzw. mit anderen Stellen abgeglichen, z.B. Polizei, 
Amtsgerichte, Bundeszentralregister, Industrie- und Handelskammer, 
Handwerkskammer, Steuer- und Finanzbehörden, Gemeinden und 
Kreisverwaltungsbehörden. Die Daten können außerdem an sonstige Stellen, 
Behörden und Gerichte übermittelt werden, wenn es im Einzelfall zur Erfüllung, der 
diesen obliegenden Aufgaben, erforderlich ist. 
 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus Drittländern 
 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Kontext zu Drittländern erfolgt, 
soweit dies verfahrensbedingt erforderlich ist. 
 
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Die Daten werden ab Erfassung so lange gespeichert, wie dies nach Maßgabe von 
§ 11 Absatz 6 GewO in Verbindung mit dem Landesdatenschutzgesetz für die 
Gewerbeüberwachung erforderlich ist.  
 
Erforderlichkeit zur Angabe der Daten 
 
Um beantragte gewerberechtliche Erlaubnisse erteilen zu können oder eine 
Überprüfung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit durchzuführen, ist die Erhebung 
Ihrer Daten erforderlich. Anträge können nur unter Angabe Ihrer persönlichen Daten 
bearbeitet werden. 
 
Betroffenenrechte 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
Bei Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben Sie das Recht, Auskunft über die 
zur Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Artikel 15 DSGVO). 
Bei Verarbeitung unrichtiger personenbezogener Daten haben Sie das Recht auf 
Berichtigung (Artikel 16 DSGVO). 
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung der persönlichen Daten verlangen sowie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Artikel 17, 18 und 21 DSGVO). 
 
Beschwerderecht 
 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Daten rechtswidrig verarbeitet werden, besteht 
ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de.  
 

Stand Juni 2025 
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